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Einstieg

"Ein Impuls ist notwendig, um die Entwicklungen in den Widen
und auf dem Areal der ehemaligen Swissmetal anzustossen. Die

Fortführung des jahrelangen, statischen 'Schwebezustands' im
Gebiet ist keine Option. Jetztmüssen die planerischen Vorausset-

zungen geschaffen werden, um das Areal zu sanieren, den Natur-
raum entlang der Birs zu sichern und das ganze Gebiet wesentlich
besser zu erschliessen. Es muss Raum fürArbeitsplätze, aber auch
für vielfältige Wohnformen geschaffen werden. Ein lebendiges
Mischquartier - mit öffentlichen Orten für die Dornacherinnen
und Dornacher und einem attraktiven Zugang zum Erholungsge-
biet an der Birs - ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Christian Schlatter, Gemeindepräsident Dornach

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Chance nutzen!

Räumliches
Teilleitbild „Widen"

Erläuterungsbericht
zum räumlichen
Teilleitbild Widen

Warum ein räumliches Teilleitbild1

Beim Widen-Areal in Dornach, insbesondere beim ehemaligen Areal der

Swissmetal Industries AG (SMi), handelt es sich um ein grosses Gebiet,
dessen künftige Nutzung offen bzw. für die Gesamtentwicklung der

Gemeinde von wesentlicher Bedeutung ist. Aufgrund der Grösse, der

attraktiven Lage entlang der Birs sowie der Nähe zur Stadt Basel bietet

die Widen ein enormes Entwicklungspotential. Dieses Potential gilt es

weitsichtig zu nutzen. Übergeordnetes Ziel besteht darin, die Vorausset-

zungen für die Entwicklung eines vorbildlichen Zukunftsquartiers zu

schaffen. Das Areal ist zu einer Visitenkarte für Dornach nachhaltig auf-

zuwerten.

Der Gemeinderat von Dornach, als oberste Planungsbehörde, hat dieses

Potential erkannt und muss sich frühzeitig mit den zukünftigen Entwick-

lungsstrategien befassen. Diese Planung kann nicht losgelöst von einer

Gesamtbetrachtung, sondern muss nach kantonalem Planungs- und

Baugesetz (PBG) im Rahmen eines räumlichen Teilleitbildes (nachfolgend
Leitbild genannt) erfolgen. Das Leitbild hat auf folgende Fragen Antwor-
ten zu geben:

Wie soll das Widen-Areal in 20 oder 40 Jahren aussehen?

Wo soll es welche Entwicklung geben?
Wie ergänzen sich Verkehr, Wohnen, Arbeiten und Landschaft?

Das vorliegende Leitbild wurde im 2013 / 2014 durch die Arbeitsgruppe
sowie den Gemeinderat erarbeitet. Ziel des Leitbildes st es, behörden-

verbindliche Leitplanken für die weitere Entwicklung der Widen zu defi-

nieren. Weiter wurde über das Leitbild die Arealentwicklung mit der

übrigen Ortsplanung abgestimmt und es erfolgte eine Mitwirkung der

Bevölkerung. Mit der Verabschiedung des Leitbildes wird die Grundlage
für die weitere Planung auf dem Areal gelegt.

Die Arbeiten zum Leitbild umfassen neben der Definition von Leitsätzen

(vorliegendes Dokument) auch eine Analyse der heutigen Situation. Bei

dieser Analyse, welche im Erläuterungsbericht wiedergegeben ist (sepa-
rates Dokument), wurde die Gemeindeentwicklung der letzten Jahre

sowie die heutigen Stärken und Schwächen behandelt. Diese Betrach-

tung öffnet den Blick auf zu erhaltende Qualitäten, deckt aber auch

verschiedene Handlungsbedarfe auf.

Von der Gemeindeversammilung sind nur die Leitsätze des räum-

lichen Teilleitbildes Widen zu verabschieden.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007



Einwohnergemeinde Dornach
Räumliches Teilleitbild „Widen" 6

Proaktiv handeln

Räumliche Abgrenzung

2

2.1

2.2

Ausgangslage

Planungszeitpunkt

Der Moment für eine Gesamtplanung darf nicht verpasst werden - der

Zeitpunkt ist richtig. Mit der Ausarbeitung des Leitbildes handeln wir

proaktiv, weil:

Dornach sich weiterentwickeln und ein moderates Wachstum kurz-

bis langfristig sicherstellen will (die Widen als „einzige" Chance).
das Widen-Areal aufgrund der hohen Standortgunst ein riesiges

Entwicklungspotential aufweist und für Dornach eine grosse Chance

darstellt.

ein Impuls notwendig ist, um die Entwicklung in den Widen anzu-

stossen bzw. die Stossrichtung der langfristigen Ausrichtung im Sin-

ne von Leitplanken vorgegeben werden sollen, unter Berücksichti-

gung der Interessen der Bevölkerung.
eine Industriebrache auf dem Areal der ehemaligen SMI bereits

kurzfristig keine Option für Dornach darstellt.

eine qualitätsvolle, nachhaltige und wirtschaftlich tragbare Entwick-

lung für das gesamte Gemeindegebiet erwünscht ist.

- Arbeiten, Wohnen und weitere Nutzungen auf dem Widen-Areal

grosses Potential aufweisen und nebeneinander ihren Platz finden

sollen.

planerische Auflagen für die Altlastensanierung geschaffen werden

müssen.

der Naturraum entlang der Birs attraktiver ausgestaltet und langfris-

tig gesichert werden soll.

das ganze Gebiet, insbesondere für den öffentlichen Verkehr sowie

den Langsamverkehr wesentlich besser zu erschliessen und anzu-

binden ist, in Abhängigkeit des geplanten Zubringers Dornach /

Aesch an die H18.

Räumliche, inhaltliche und zeitliche Abgrenzung

Der Perimeter des vorliegenden Leitbildes umfasst das Widen-Areal in

Dornach (inkl. dem ehem. SMI-Areal) mit einer Fläche von rund 270'000
m'. Der Perimeter wird im Westen durch die Birs, im Osten durch die

SBB-Bahnlinie Basel-Laufen und im Süden durch die Gemeindegrenze zu

Aesch BL begrenzt. Das Areal befindet sich fast ausschliesslich in der

Industrie- bzw. Gewerbezone - der Übergang zur Wohn- und Mischzo-

ne bildet im Norden die logische Perimetergrenze.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Inhaltliche Abgrenzung

Abgrenzung zur Ortsplanung

Da die künftige Nutzung des Areals für die Gesamtentwicklung der Ge-

meinde Dornach von grösster Bedeutung ist, wurde der Betrachtungspe-
rimeter auf das gesamte Siedlungsgebiet sowie die benachbarte Region
erweitert.

N
Abbildung 1 Perimeter räumliches Teilleitbild „Widen"": Bearbeitungsperi-

meter (l.) und Betrachtungsperimeter (r.) (eigene Darstellung,
Orthophoto 2013)

Neben einer Analyse der Ausgangslage und den daraus abgeleiteten
Befunden enthält das Leitbild Leitsätze zu den Bereichen „Städtebau:

Nutzung und Bebauung", „Erschliessung: Verkehr, Infrastruktur und

Etappierung", „Natur und Landschaft: Frei- und Grünräume", „Umwelt:

Naturgefahren, Altlasten und Immissionen" und „Anforderungen an die

Umsetzung".

Die Entwicklung des Areals Widen wird vorgängig zur Gesamtrevision

der Ortsplanung Dornach und in einem separaten räumlichen Teilleitbild

„Widen" erarbeitet. Allerdings beeinflusst die Entwicklung des Areals

die anstehende Ortsplanung der Einwohnergemeinde Dornach markant.

Die im vorliegenden Leitbild dargestellte Grundhaltung des Gemeindera-

tes und der Bevölkerung sind für die kommende Ortsplanung verbind-

lich.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Zeitliche Abgrenzung

Verbindlichkeit

Arbeitsgruppe

Mitwirkungsverfahren

2.3

Das vorliegende Leitbild orientiert sich am Zeithorizont von >20 Jahren.

Die Leitsätze sollen jedoch durchaus auch mit kurzfristig wirksamen

Massnahmen verbunden sein. Die angestrebten Umsetzungsfristen ori-

entieren sich an den folgenden zeitlichen Abgrenzungen:

Kurzfristig: Die Umsetzung ist innert fünf Jahren anzustreben (vor

bzw. In nächster Ortsplanung).

Mittelfristig: Die Umsetzung ist innert fünf bis fünfzehn Jahren

anzustreben.

Langfristig: Langfristige Massnahmen orientieren sich an einem

Umsetzungshorizont von > 15 Jahren.

Die ausgewiesene Gesamtentwicklung hat dabei langfristig und etap-

piert zu erfolgen; heutige ansässige Betriebe und Nutzungen sollen da-

bei weder in Fragen gestellt noch verdrängt werden (es gilt die Besitz-

standgarantie gemäss 834'"* PBG).

Verbindlichkeit und Verfahren

Das räumliche Teilleitbild „Widen" besteht aus den definierten,
verbindlichen Leitsätzen sowie den Erläuterungen, welche die

Leitsätze detaillieren und ergänzen. Grundsätzlich sind nur die

definierten Leitsätze behördenverbindlich. Entsprechend werden
auch nur die Leitsätze durch die Gemeindeversammlung geneh-
migt. Die erarbeiteten Erläuterungen und die dem Leitbild beilie-

genden Pläne haben orientierenden Charakter, dienen der Pla-

nungsbehörde aber als Unterstützung für die Umsetzung der
Leitsätze bei der weiteren Planung auf dem Areal.

Die Erarbeitung des Leitbildes ist grundsätzlich Aufgabe der Gemeinde,

bzw. des Gemeinderats. Für die Erarbeitung des Leitbildes wurde durch

diesen eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Folgende Dornacherinnen und

Dornacher haben mitgewirkt:
Urs Bendel, Rainer Dietwiler, Felix Gebhard, Daniel Grossenbacher, Irene

Mathiuet, Roland Müller, Stephan Rumpel, Christian Schlatter, Roland

Stadler, Hans-Jörg Staub, Sandra Theurillat, Rene Umher, Martin Zweifel.

Nach 8 9 Abs. 3 PBG gibt die Gemeinde ihrer Bevölkerung Gelegenheit,
sich über die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Ordnung zu

äussern. Die Bevölkerungsmitwirkung erfolgte im Rahmen einer Infor-

mationsveranstaltung (25. Juni 2013) und einer öffentlichen Poster-

Ausstellung (26. Juni bis 30. August 2013). Dabei besass die Bevölke-

rung die Möglichkeit, sich mittels eines Fragebogens, per E-Mail oder

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Gemeinderat

Gemeindeversammlung

Brief zur künftigen Entwicklung des Widen-Areals zu äussern. Die Er-

gebnisse sind im Leitbild berücksichtigt (und im Erläuterungsbericht

beschrieben).

Der Gemeinderat von Dornach hat mehrfach und intensiv über das Leit-

bild beraten. Mit Beschluss vom 12. Mai 2014 wurde das Leitbild mit

den definierten Leitsätzen für die Gemeindeversammlung im Sommer

2014 verabschiedet.

Das vorliegende Leitbild soll durch die Gemeindeversammlung der Ein-

wohnergemeinde Dornach im Sommer 2014 verabschiedet werden. Mit

diesem Beschluss werden die Leitsätze behördenverbindlich (8 9 PBG).

Vorgängig wurde die Gemeindeversammlung am 11. Dezember 2013

über das räumliche Leitbild sowie den Stand der Arbeiten informiert.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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3 Räumliches Teilleitbild „Widen"

Leitsatz Widenareal Das Widen-Areal in Dornach soil innerhalb der nächsten Jahre
und Jahrzehnte etappenweise qualitätsvoll und nachhaltig um-

genutzt, baulich umstrukturiert und zu einem neuen, lebendigen,
vielseitig durchmischten Zukunftsquartier mit einem Nebenein-
ander von Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Kultur entlang eines
attraktiven Natur- und Erholungsgebiets an der „Birs" entwickelt
und für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

3.1 Städtebau: Nutzung und Bebauung

Leitsatz Im Widen-Areal wird ein verdichtetes, qualitätsvolles und nach-
Nutzung & Bebauung haltiges Neben- bzw. Übereinander von hochwertiger Wohnnut-

zung, Gewerbe- und Dienstleistungsfläche sowie von speziellen
Nutzungen (z. B. Gastronomie und Einkauf, Freizeit, Veranstal-

tungen, Bildung) angestrebt. Dabei ist darauf zu achten, dass sich

die künftigen Nutzungen in ihrer Art und ihrem Standort gegen-
seitig vertragen und auf den Aussenraum sowie die Erschliessung
optimal abgestimmt sind.

Erläuterungen zum Leitsatz

Nutzung Im Widen-Areal sollen die Bereiche Arbeiten - Wohnen - Natur in ver-

gleichbarem Masse und Ausdehnung ihren Platz finden. Dabei dominiert

der Wohnanteil entlang des Naturraums, die gewerbliche Nutzung und

Dienstleistung entlang der SBB-Gleise. Mischnutzungen sind an den

Knotenpunkten des Verkehrs anzustreben.

Um die Qualitäten des Areals zu stärken ist insbesondere der Ausgestal-

tung der Übergangsbereiche zwischen den unterschiedlichen Nutzungen
Arbeiten - Wohnen - Natur grösste Bedeutung zuzuweisen.

Arbeiten Im Bereich Arbeiten werden Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

(KMUs) mit hoher Wertschöpfung und hoher Arbeitsplatzdichte ange-
strebt. Eine industrielle Nutzung soll weiterhin zulässig bleiben, hat aber

die Anforderungen der Lärmempfindlichkeitsstufe ill gemäss Lärm-

schutzverordnung zu erfüllen.

Nicht erwünscht sind publikumsintensive/verkehrsintensive Betriebe.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Wohnen

Öffentliche Nutzungen

Energie- und
Ressourceneffizient

Leitsatz
Architektur & Städtebau

Nutzungsdichte / Geschossigkeit

Im Bereich Wohnen soll Platz für eine breite Vielfalt, für Junge, Familien

und Wohnen im Alter geboten werden.

Öffentliche Bauten und Anlagen / öffentliche Strukturen der Einwohner-

gemeinde sollen auch im Widen-Areal Platz finden (Verwaltung, Werk-

hof, Sport- und Freizeitinfrastrukturen).

Die zukünftigen Nutzungen im Widen-Areal sollen der gesamten Ge-

meinde und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde. Durch die

Anbindung des Apfelseequartiers kann ein neues, gemeinsames Sub-

zentrum entstehen, welches sich gegenseitig belebt.

Angestrebt werden Nutzungen, welche sich durch Energie- und Res-

sourceneffizienz sowie umweltschonende Bauweisen bzw. Produkte und

Dienstleistungen auszeichnen. Das Energiekonzept der Gemeinde Dor-

nach sowie in Gestaltungsplänen vorgesehene Energiemassnahmen sind

umzusetzen. Im Rahmen der Folgeplanungen wird jeweils ein Gesamt-

konzept Energie verlangt.

Unterschiedliche Typologien von qualitätsvollen Wohn-, Arbeits-
und Infrastrukturgebäuden sollen zusammen mit den zu erhal-
tenden bestehenden Gebäuden ein städtebaulich überzeugendes,
mit ansprechenden Aussenräumen gestaltetes Quartier bilden.
Die Neubauten haben sich dabei an der vorhandenen Geometrie
zu orientieren und mit ihrer Massstäblichkeit die bestehenden
oder bestehen bleibenden Strukturen zu integrieren.

Erläuterungen zum Leitsatz
Das Widen-Areal soll einer verdichteten Bauweise mit urbanen Zügen

zugeführt werden. Dabei hat der Bereich Arbeiten sowie die Standorte

für Mischnutzung eine hohe Dichte, die Wohnnutzung eine moderate

Dichte mit ansprechender Aussenraumgestaltung aufzuweisen.

Die Geschossigkeit der Neubauten (+ 4- bis 5-geschossig) hat sich der

Topographie bzw. dem Höhengefälle Oberdornach - Birs zu unterwer-

fen. Dabei wird eine abfallende Höhe von Ost nach West erreicht. Ver-

einzelte Hochpunkte bzw. erhöhte Nutzungsdichten sind zulässig, be-

dingen jedoch eine umfassende Interessenabwägung sowie zusätzliche

Leistungen zu Gunsten des Naturraums.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Leitsatz Zur Förderung der Identität und in Bezug zur industriellen Ver-
Industrielle Vergangenheit gangenheit sind Bestrebungen zum Erhalt von Elementen und

Strukturen aus der Vergangenheit notwendig.

Erläuterungen zum Leitsatz
Der Erhalt und die Umnutzung der im Leitbildplan markierten, prägnan-
ten Bauten sind aus architektonischer und städtebaulicher Sicht empfeh-
lenswert. Ein allfälliger Rückbau dieser Bauten und Strukturen ist vor-

gängig vertieft zu prüfen und zur Beurteilung dem kantonalen Amt für

Denkmalpflege zu übergeben. Bei einem allfälligen Rückbau ist darauf

zu achten, dass die Struktur des Alten (Lage, Ausrichtung, Volumen) aus

städtebaulicher Sicht wieder aufgenommen werden kann.

Leitsatz Zwischennutzungen (Initialprojekte) sollen auf dem gesamten
Zwischennutzungen Widen-Areal möglich bleiben.

Erläuterungen zum Leitsatz
In den früheren Entwicklungsetappen und nach der Öffnung des Areals

sind diese nach Möglichkeit zu fördern.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Aussenraumgestaltung
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Prägnante Bauten

Leitbildplan Nutzung & Bebauung (sinngemäss verbindlich)Abbildung 2
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3.2 Erschliessung: Verkehr, Infrastruktur & Etappierung

Leitsatz Verkehr Die Entwicklung auf dem Widen-Areal bedingt eine etappierte
und optimierte Erschliessung mit Fokus auf den Potentialen des
öffentlichen Verkehrs sowie den Langsamverkehr. Es soll ein

Quartier der kurzen Wege entstehen. Dabei sind nachhaltige Mo-

bilitätsformen, welche eine Reduktion des motorisierten Verkehrs
bewirken, zu fördern.
Die Etappierung berücksichtigt die bestehenden Infrastrukturan-

lagen bzw. hat mittel- bis langfristig über den Ausbau des öV-

Angebotes zu erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass das mit
der Entwicklung verbundene Wachstum für die kommunale aber
auch regionale / kantonale Infrastruktur verträglich ist. Die Reali-
sation einer S-Bahn-Haltestelle „Apfelsee" bzw. des Zubringers
Dornach/Aesch an die H18 sind anzustreben.

Erläuterungen zum Leitsatz
S-Bahn-Haltestelle „Apfelsee" Eine Erschliessung des Widenareals mit einer neuen S-Bahn-Haltestelle

„Apfelsee" ist für eine mittel- bis langfristige Entwicklung im Widen-

Areal sowie die Anbindung des Areals an das übrige Gemeindegebiet

(Langsamverkehr) von Dornach anzustreben.

Der Standort der neuen Haltestelle ist frühzeitig freizuhalten und die

benachbarte Nutzung entsprechend auf die Potentiale auszurichten

(Mischnutzung).

öV-Erschliessung Eine Entwicklung des Widen-Areals vorgängig zur Realisierung der S-

Bahn-Haltestelle „Apfelsee" ist nur möglich, wenn eine öV-Erschliessung
durch den Investor gewährleistet wird (im Rahmen der Gestaltungspläne
verbindlich zu definieren).

Kombinierte Mobilität Die Planung des öffentlichen Verkehrs hat auch Aspekte der kombinier-

ten Mobilität zu berücksichtigen, insbesondere „Bike + Ride". Von ei-

nem breiten „Park + Ride"-Angebot ist abzusehen.

Motorisierter Die verkehrstechnische Erschliessung hat etappiert, in Abhängigkeit mit
Inaividualverkehr

den geplanten Infrastrukturausbauten (insbesondere Zubringer Dornach

/ Aesch an die H18) und dem zukünftigen öV-Angebot sowie möglichst

verträglich zu erfolgen. Bestrebungen und Massnahmen, welche die

Vermeidung bzw. Reduktion des MIV auf dem Widen-Areal bezwecken,
müssen umgesetzt werden.

BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG Version 007
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Strassenraumgestaltung / Für die öffentlichen Erschliessungsstrassen ab der Weidenstrasse sind

verkehrssichernde und -beruhigende Massnahmen wie Tempo-30 bzw.

Begegnungszonen zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen. Die

Verkehrsknoten Bruggweg-Weidenstrasse-SMl sind auf ihre Funktionali-
tät zu prüfen bzw. bei Bedarf anzupassen (flankierende Massnahmen).

Temporegime

Entflechtung Es ist eine Entflechtung der Verkehrsströme für die Bereiche Arbeiten

und Wohnen anzustreben. Dabei soll die Erschliessung der Gewerbe-
und Dienstleistungsflächen nach Möglichkeit rückwärtig entlang der

SBB-Bahnlinie erfolgen. Nach Realisation des Zubringers Dornach / Aesch
an die H18 soll das Widen-Areal mit dem Industrieareal von Aesch

durchgängig verbunden werden.

Zubringer Dornach / Aesch Das Trassee des geplanten Zubringers Dornach / Aesch an die H18 ist

freizuhalten. Allfällige Nutzungen entlang des neuen Anschlusses sind

auf diesen abzustimmen (Berücksichtigung insbesondere der Lärmim-

missionen).

an die H18

Parkierung Die Parkierung auf dem Areal Widen hat nach Möglichkeit rückwärtig
(von Seite SBB-Gleise), unterirdisch und zentral zu erfolgen. Einzig die

Wohnnutzung erlaubt eine dezentrale Parkierung.
Die Anzahl der Parkplätze richtet sich nach den gängigen Normen. Ab-

hängig von der zukünftigen, öffentlichen Erschliessung muss ein Reduk-

tionsfaktor gemäss SIA angewendet werden.

Langsamverkehr Über das gesamte Widen-Areal soll ein feinmaschiges, der Öffentlichkeit

grösstenteils zugängliches Langsamverkehrsnetz sichergestellt werden,

ergänzt mit verkehrsarmen, verkehrsberuhigten bzw. verkehrsfreien

Strassenräumen bzw. attraktiven Zugängen zum Naturraum (unter Be-

rücksichtigung einer punktuellen Nutzungsentflechtung entlang des

Naturraums).

Anbindung übriges Die bestehenden Anbindungen des Langsamverkehrs an das Widen-

gestalten.
Zur besseren Anbindung des Apfelseequartiers sind mittel- bis langfristi-

ge Bestrebungen zu begrüssen, welche eine zusätzliche, direkte ober-

bzw. unterirdische Querung der SBB-Gleise für den Langsamverkehr

tier und Oberdornach Areal sind kurzfristig auszubauen und ansprechender bzw. sicherer zuSiedlungsgebiet / Apfelseequar

ermöglichen.

Schulwegsicherung Die Schulinfrastruktur befindet sich östlich der SBB-Gleise. Die Schul-

wegsicherung geniesst oberste Priorität.
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